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Beratungsfolge Status Termin Behandlung 

Verwaltungsausschuss N 21.11.2023 Vorberatung 

Rat Ö 21.11.2023 Entscheidung 

Betreff: 

Änderung der Verträge nach § 6 EEG 

 

Schilderung der Sach- und Rechtslage 

 

Am 24.10.2023 hat der Rat der Gemeinde Bockhorn beschlossen die Verträge mit der 

Windpark Krögershamm GmbH & Co. KG gem. § 6 Abs 1 Nr. 1 EEG 2023 i. V. m. § 100 

Abs 2 EEG abzuschließen. Die Laufzeit wurde auf den nach der Unterschrift folgenden 

Monat (November 2023) festgesetzt.  

 

Nun hat sich ergeben, dass die finanzielle Beteiligung der Kommunen auch rückwirkend 

angeboten werden kann.  

 

Die Windpark Krögershamm GmbH & Ko. KG bietet nun an, die bereits geschlossenen 

Verträge aufzuheben und die Laufzeit auf den 01.01.2023 neu festzusetzen. Ein 

entsprechender Vertragsentwurf liegt der Verwaltung vor. Inhaltlich ergeben sich zu den 

bereits bekannten Verträgen keine weiteren Änderungen. 

 

Die Infrastruktur Windkraft Ammersche Länder GbR legt einen gleichlautenden 

Vertragsentwurf vor.  

 

Finanzielle Auswirkungen 

 

Durch die Rückwirkung der Verträge werden im Haushaltsjahr 2023 ca. 40.000 € zusätzliche 

Einnahmen erreicht.  

 

Beschlussvorschlag 

 

1. Der Rat beschließt, die bereits geschlossen Verträge mit der Windpark Krögershamm 

GmbH & Co. KG aufzuheben.   

 

2. Die aufgehobenen Verträge werden durch die Verwaltung durch neue Verträge mit der 

Windpark Krögershamm GmbH & Co. KG ersetzt – Änderung ist lediglich die 

Rückwirkung.  

  



3. Die Verwaltung schließt gleichlautende Verträge werden mit der Infrastruktur 

Windkraft Ammersche Länder GbR.  

 

 

 

 

Krettek 

Bürgermeister 
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